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Zulassungsordnung für die Master‐Studiengänge 
mit dem Abschluss eines „Master of Arts“ (M.A.) oder „Master of Science“ (M.Sc.) 

der Deutschen Sporthochschule Köln 
in der Fassung vom 16. April 2019 

 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein‐Westfalen (Hochschulgesetz ‐ HG) in der Fassung des Hochschulzukunfts‐ 
gesetzes (HZG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), in Kraft getreten am 1. 
Oktober 2014 (GV. NRW. S. 547); geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310), in Kraft getreten am 1. Juli 2016; Gesetz vom 15. Dezember 
2016 (GV. NRW. S. 1154), in Kraft getreten am 28. Dezember 2016; Artikel 3 des Gesetzes 
vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016 und 
mit Wirkung vom 1. Januar 2017 hat die Deutsche Sporthochschule Köln folgende 
Zulassungsordnung für die Masterstudiengänge erlassen: 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Zulassungsordnung regelt die Zugangsvoraussetzungen und das Zulassungsverfahren 
für die Master‐Studiengänge „Sport‐ und Bewegungsgerontologie“ (M.Sc.), „Sporttourismus 
und Destinationsmanagement“ (M.Sc.), „Human Technology in Sports and Medicine“ 
(M.Sc.), „Leistung, Training und Coaching im Spitzensport“ (M.Sc.), „Sport Management“ 
(M.Sc.), „Sport, Medien und Kommunikationsforschung“ (M.A.) sowie „Rehabilitation, 
Prävention und Gesundheitsmanagement“ (M.A.), „Psychology in Sport and Exercise“ 
(M.Sc.) sowie „International Sport Development and Politics“ (M.A.) der Deutschen 
Sporthochschule Köln. 

 
§ 2 

Aufnahmetermin und Studienplätze 
 

Die Zulassung zu den Master‐Studiengängen erfolgt jeweils zum Wintersemester. Ein 
Master‐Studiengang kann auf eine bestimmte Zahl von Studienplätzen begrenzt werden. 
Eine direkte Zulassung zu einem höheren Fachsemester aufgrund erbrachter 
anderweitiger Leistungen ist nicht möglich. 

 
§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 
 

(1) Zu einem Master‐Studiengang kann zugelassen werden, wer: 

a) entweder an einer deutschen Hochschule ein mindestens sechssemestriges 
einschlägiges wissenschaftliches Studium erfolgreich absolviert hat, wobei die 
Einschlägigkeit anhand der in der Anlage A hinterlegten fachspezifischen 
Bestimmungen konkretisiert sind, oder an einer ausländischen Hochschule einen 
gleichwertigen berufsqualifizierenden Abschluss erworben hat  

und 
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b) sowohl die entsprechende fachliche Eignung (Abs. 3), als auch die erforderlichen 
Sprachkenntnisse in Deutsch (Abs. 4) nachweist sowie über die gemäß Absatz 2 
für den jeweiligen Studiengang erforderlichen englischen Sprachkenntnisse 
verfügt 

und 

c) nicht bereits ein Masterstudium in einem sportwissenschaftlichen Studiengang 
bzw. eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem dem 
Master‐Studiengang Sportwissenschaft verwandten oder  gleichartig 
strukturierten Studiengang an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat. 
Dies gilt insbesondere für die Studiengänge im Fach Sport und Sportwissenschaft 
an der Deutschen Sporthochschule Köln mit dem Abschluss Diplom sowie den 
Abschlüssen Erste Staatsprüfung und Master of Education im Rahmen der 
Lehramtsausbildung. 

Außerdem kann nur zugelassen werden, wer sich nicht an einer anderen Hochschule in 
einem Prüfungsverfahren im selben Studiengang befindet. 

 
(2) Enthält ein Master‐Studiengang englischsprachige Lehr‐ oder Studienanteile, müssen 

die Bewerberinnen und Bewerber mindestens 6 Jahre englischen Sprachunterricht an 
Gymnasien oder vergleichbaren Bildungseinrichtungen nachweisen. 

Bewerberinnen und Bewerber mit geringeren englischen Spracherfahrungen müssen 
die notwendige Sprachkompetenz auf andere Weise nachweisen. Bestehen Zweifel an 
den erforderlichen Englischkenntnissen, kann eine entsprechende Sprachprüfung in 
schriftlicher und/oder mündlicher Form durchgeführt werden. 

Für die Master‐Studiengänge „Sport Management“, „Human Technology in Sports and 
Medicine“, „International Sport Development and Politics“ und „Psychology in Sport 
and Exercise“ sind zusätzlich besondere Englischkenntnisse der Testverfahren TOEFL, 
IELTS oder Cambridge mit dem Sprachniveau C1 nach Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) nachzuweisen . Der Testnachweis ist bis zum 
Ablauf der Bewerbungsfrist vorzulegen. 

Englische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sowie Absolventinnen und 
Absolventen komplett englischsprachiger Bachelorstudiengänge, die an der Universität 
eines Mitgliedsstaates der EU oder eines Landes absolviert wurden, dessen offizielle 
Amtssprache Englisch ist, müssen diesen Nachweis zur Zulassung in die M.Sc. „Sport 
Management“, „Human Technology in Sports and Medicine“, „Psychology in Sport and 
Exercise“ und M.A. „International Sport Development and Politics“ nicht erbringen. 

 
(3) Die Zulassung zum Studium setzt den Nachweis der fachlichen Eignung der Bewerberin 

oder des Bewerbers zum Studium voraus. Die fachliche Eignung dient der 
Überprüfung, ob die Bewerberin oder der Bewerber in der Lage sein wird, die 
erworbenen Grundlagenkenntnisse um anspruchsvolle wissenschaftliche und 
praxisrelevante Spezialkenntnisse zu ergänzen. Die fachliche Eignung erfordert einen 
überdurchschnittlichen Studienabschluss. Ein überdurchschnittlicher Studienabschluss 
kann nachgewiesen werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber das Studium 
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nach ECTS mindestens mit der Note „Grade B“ oder nach dem deutschen Notensystem 
mindestens mit der Note 2,5 abgeschlossen hat. 

 
(4) Ein Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse durch die „Deutsche 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (mindestens DSH‐2) ist für Bewerberinnen 
und Bewerber aus nicht deutschsprachigen Ländern zwingend notwendig. Der Test 
darf zum Ende der Bewerbungsfrist nicht älter als 2 Jahre sein. Eine solche 
Sprachprüfung ist ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn ein Nachweis über Deutsch 
als Muttersprache geführt wird. Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist für die 
Zulassung zu den M.Sc. „Sport Management“ und „Human Technology in Sports and 
Medicine“, „Psychology in Sport and Exercise“ und M.A. „International Sport 
Development and Politics“ nicht erforderlich. 

 

§ 4 
Zulassungsantrag, Bewerbungsfrist, notwendige Unterlagen 

 
(1) Die Bewerbungsfrist für die Aufnahme zu einem Master‐Studiengang ist der 15.7. 

Abweichend hierzu ist Einsendeschluss für Anträge von Bewerberinnen und 
Bewerbern, die nicht Deutsche oder nicht gemäß § 2 Satz 2 der VergabeVO NRW 
Deutschen gleichgestellt sind, der 31.5.. Der Zulassungsantrag muss bis zum Ende 
dieser Frist eingegangen sein. Anträge, welche nach dem Stichtag eingehen, können 
nicht berücksichtigt werden. 

 
(2) Dem Zulassungsantrag sind beizufügen: 

a. Zeugnis über einen Studienabschluss gemäß § 3 Abs. 1 a; 

b. Nachweise ausreichender deutscher Sprachkenntnisse für Bewerberinnen und 
Bewerber aus nicht deutschsprachigen Ländern gemäß § 3 Abs. 5 und (für den 
Fall eines Auswahlverfahrens nach § 6 Abs. 1); 

c. Lebenslauf (für die Master‐Studiengänge „Sport Management“ und „Human 
Technology in Sports and Medicine“, „Psychology in Sport and Exercise“ und 
„International Sport Development and Politics“ in englischer Sprache zu 
verfassen); 

d. Nachweis wissenschaftlich erbrachter Leistungen (z.B. Mitarbeit an Forschungs‐ 
projekten, Publikationen, etc.); 

e. Nachweis über berufspraktische Erfahrungen (z.B. Arbeitszeugnisse, 
Zwischenzeugnisse, Praktikumszeugnisse, Auslandsaufenthalte u.ä.); 

f. Nachweis über sportpraktische Erfahrungen (z.B. Trainerscheine); 

g. Schriftliche Darlegung des Interesses an den Studienschwerpunkten des 
jeweiligen Master‐Studienganges und der Beweggründe zur Aufnahme des 
Studiums, sowie Darstellung der mittelfristigen Berufsziele (persönliches 
Motivationsschreiben).  Für  die  Master‐Studiengänge  „Sport  Management“, 
„Human Technology in Sports and Medicine“, „Psychology in Sport and 
Exercise“ und „International Sport Development and Politics“ ist die Darlegung 
in englischer Sprache zu verfassen. 
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Die unter a. und b. genannten Zeugnisse und Nachweise sind zur Einschreibung in 
Form beglaubigter Kopien einzureichen. 

 
(3) Kann eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber bis zum Ablauf der 

Bewerbungsfrist den erfolgreichen Abschluss des ersten berufsqualifizierenden 
Studiums in Form des Abschlusszeugnisses nicht erbringen, kann dieser Nachweis bis 
zum 31. August desselben Jahres nachgereicht werden. Anstelle des 
Abschlusszeugnisses kann auch ein vorläufiges Zeugnis oder eine Bescheinigung des 
zuständigen Prüfungsamtes eingereicht werden, in der der erfolgreiche Abschluss und 
die erreichte Abschlussnote des Studiums bescheinigt wird. Diese Nachreichfrist gilt 
nicht für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht Deutsche oder nicht gemäß § 2 Satz 
2 der VergabeVO NRW Deutschen gleichgestellt sind. 

 

§ 5 
Zulassungsausschuss 

 
(1) Die Durchführung des Zulassungsverfahrens obliegt dem Zulassungsausschuss. 

 
(2) Der Zulassungsausschuss wird vom Rektorat bestellt. Den Vorsitz führt die 

Studiengangsleiterin oder der Studiengangsleiter des jeweiligen Master‐ 
Studienganges, welche oder welcher vom Rektorat bestellt wird. Im Verhinderungsfall 
übernimmt eines der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern den Vorsitz. Dem Zulassungsausschuss gehören zwingend die 
Studiengangsleiterin oder der Studiengangsleiter des Studienganges sowie zwei 
weitere Mitglieder aus der Gruppe der Lehrenden im Studiengang an. Die weiteren 
Mitglieder können der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern oder 
der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören. 

 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte 

Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende, anwesend sind. Der Ausschuss 
beschließt mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt. 

 

§ 6 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Für den Fall, dass die Anzahl der Bewerbungen, welche die Anforderungen gemäß § 3 

erfüllen, die Anzahl der angebotenen Studienplätze übersteigen, wird eine Rangfolge 
der Bewerbungen nach ihrer Eignung gebildet, bei der die Durchschnittsnote des 
qualifizierenden Hochschulabschlusses, die studiengangbezogene Praxiserfahrung und 
die persönliche Eignung einbezogen werden. 

 
(2) Die Bildung der Rangfolge erfolgt durch ein Punktesystem, bei dem maximal 40 Punkte 

erreichbar sind. Hiervon entfallen auf die Durchschnittsnote des qualifizierenden 
Hochschulabschlusses maximal 22 Punkte, auf die studiengangbezogene 
Praxiserfahrung maximal 12 Punkte und auf die persönliche Eignung maximal 6 
Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über den Ranglistenplatz. 
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(3) Die Entscheidung über die Vergabe der Punkte trifft der Zulassungsausschuss (§ 5). 
Hierbei bewertet er die Bewerberinnen und Bewerber in jeder der drei Kategorien 
nach dem in Abs. 4 – 6 im Einzelnen aufgeführten Punktesystem. Über die Bewertung 
der Bewerberinnen und Bewerber wird ein Protokoll erstellt. 

 
(4) Die auf die Durchschnittsnote des qualifizierenden Hochschulabschlusses entfallenden 

Punkte werden durch den Zulassungsausschuss wie folgt vergeben: 
 

Note Punkte 
1,0 22 
1,1 21 
1,2 20 
1,3 19 
1,4 18 
1,5 17 
1,6 16 
1,7 15 
1,8 14 
1,9 13 
2,0 12 
2,1 11 
2,2 10 
2,3 9 
2,4 8 
2,5 7 

 

(5) Die auf die studiengangbezogene Praxiserfahrung entfallenden Punkte setzen sich aus 
folgenden Bewertungskriterien zusammen: 

1. Jeweils höchstens drei Punkte können vergeben werden 

a) für das Studienfach des abgeschlossenen Hochschulstudiums, in Abhängigkeit 
von der hierdurch für den angestrebten Masterstudiengang erworbenen 
Qualifizierung 

b) und für absolvierte Praktika sowie erworbene Berufserfahrung. 

2. Mit jeweils maximal 2 Punkten können die Bewerber bewertet werden, 

a) für erworbene Forschungserfahrung und wissenschaftliche Vorarbeiten, 

b) für einen bestehenden beruflichen oder privaten Sportbezug und 
Trainertätigkeiten 

c) sowie für Internationalität. 
 

(6) Die auf die persönliche Eignung entfallenden Punkte setzen sich aus folgenden 
Bewertungskriterien zusammen. Jeweils höchstens 2 Punkte können  vergeben 
werden, 

1. für  die  Persönlichkeit  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  und  ihr  oder  sein 
Auftreten, 

2. für das Studien‐ und Berufsziel sowie 
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3. für die Zielstrebigkeit der Bewerberin oder des Bewerbers und ihre oder seine 
Motivation. 

 
(7) Die persönliche Eignung, die ein besonderes Interesse an einzelnen 

Studienschwerpunkten des jeweiligen Master‐Studiengangs und eine 
dementsprechend hohe Motivation und besonderes Engagement erfordert, weist die 
Bewerberin oder der Bewerber durch ein persönliches Motivationsschreiben und 
durch den persönlichen und beruflichen Werdegang nach. 

 
§ 7 

Auswahl und Zulassung weiterer Bewerbungen 
 

(1) Für den Fall, dass die Anzahl der Bewerbungen, welche die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß § 3 erfüllen, die Kapazität der Studienplätze unterschreitet, können auch 
Bewerberinnen und Bewerber, welche die Anforderungen des § 3 Abs. 3 nicht erfüllen, 
zugelassen werden. In diesem Fall werden mit den entsprechenden Bewerberinnen 
und Bewerbern Auswahlgespräche nach Abs. 2 durchgeführt ‐ sofern deren Endnote 
des Studienabschlusses nicht schlechter als 3,0 bzw. „Grade C“ ist. Die 
Auswahlgespräche sollen in der Regel eine Dauer von 20 Minuten nicht übersteigen. 
Die Zulassung erfolgt sodann anhand der nach Abs. 3 ermittelten Gesamtpunktzahl im 
Rahmen der Restkapazität der Plätze. 

 
(2) Das Gremium zur Durchführung der Auswahlgespräche wird von dem 

Zulassungsausschuss (§ 5) festgelegt. Für die Entscheidungsfindung werden 
insbesondere die folgenden Kriterien herangezogen und bewertet: 

1. einschlägige Qualifikation durch den vorangegangenen Hochschulabschluss, 

2. Studien‐ und Berufsziele, 

3. studiengangbezogene Praxiserfahrung, welche einen Bezug zu dem jeweiligen 
Master‐Studiengang aufweist, 

4. Dauer und Inhalt der gesammelten Berufspraxis, 

5. Auftreten und Persönlichkeit. 
 

(3) Nach dem Gespräch werden von dem Gremium, ohne Anwesenheit der jeweiligen 
Bewerberin oder des jeweiligen Bewerbers, für die Kriterien des Abs. 2 Nr. 1 ‐ 5 nach 
erfolgter Abstimmung jeweils Punkte von 1 bis 5 verteilt. Können sich die Mitglieder 
des Gremiums hinsichtlich einzelner Kriterien nicht auf eine einheitliche 
Punktevergabe einigen, wird das arithmetische Mittel gebildet. Die Gesamtpunktzahl 
errechnet sich nach der Addition der einzelnen Punkte und kann maximal 25 Punkte 
betragen. Über jedes Auswahlgespräch und die Punktevergabe ist ein Protokoll zu 
führen. 

 
(4) Die Zulassung erfolgt nach Durchführung der Auswahlgespräche anhand der 

erreichten Gesamtpunktzahl der Bewerberinnen und Bewerber. Der 
Zulassungsausschuss (§ 5) erstellt hierzu eine entsprechende Rangliste. Bei 
Punktgleichheit entscheidet das Losverfahren über die Position in der Rangliste. 
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§ 8 
Zulassungsbescheid und Studienplatzannahme 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 6 zuzulassen sind, erhalten einen 

Zulassungsbescheid der Deutschen Sporthochschule Köln. In dem Zulassungsbescheid 
ist der Termin anzugeben, bis zu dem die Bewerberin oder der Bewerber verbindlich 
die Annahme des Studienplatzes zu erklären hat. Wird diese Frist versäumt 
(Ausschlussfrist), wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

 
(2) Erklären nicht  alle der nach  Absatz 1 zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber 

innerhalb der gesetzten Frist die Annahme des Studienplatzes, so werden in 
entsprechender Anzahl Bewerberinnen und Bewerber, die zunächst keinen 
Zulassungsbescheid erhalten haben, in der Reihenfolge der von ihnen erreichten 
Rangplätze zugelassen (Nachrückverfahren). Absatz 1 gilt sinngemäß. Gegebenenfalls 
werden weitere Nachrückverfahren durchgeführt. 

 
(3) Sobald alle Studienplätze besetzt sind bzw. sobald alle Bewerberinnen und Bewerber 

der Zulassungsliste zugelassen wurden, spätestens jedoch zwei Wochen vor 
Vorlesungsbeginn, ist das Zulassungsverfahren beendet. Sollten zu diesem Zeitpunkt 
noch Studienplätze durch Nichtannahme des Studienplatzes zur Verfügung stehen, 
werden diese im Rahmen eines Losverfahrens unter den Bewerberinnen und 
Bewerbern vergeben, welche die Zulassungskriterien erfüllen, im Vorfeld aber nicht 
auf die Zulassungsliste gelangt sind. 

 
(4) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid. Ist eine Entscheidung nach § 7 Abs. 4 vorausgegangen, so ist 
ihnen auf Antrag der erreichte Rangplatz sowie der letzte zugelassene Rangplatz in 
dem Ablehnungsbescheid anzugeben. 

 
§ 9 

Inkrafttreten, Veröffentlichung 
 

Diese Zulassungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in den Amtlichen 
Mitteilungen der Deutschen Sporthochschule Köln in Kraft. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 24.10.2017 

Köln, den 16.04.2019 

Der Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln  
Univ.‐Prof. Dr. Heiko Strüder 
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Anlage A zu § 3 Absatz 1 a) der Zulassungsordnung: 
 

Anlage A 
Allgemein können fachlich verwandte Bachelor‐Studiengänge (z.B. der Kultur, Sozial‐ oder 
Naturwissenschaften) die Zulassung zu einem Masterstudiengang mit dem Abschluss eines 
„Master of Arts“ (M.A.) oder „Master of Science“ (M.Sc.) an der Deutschen Sporthochschule 
Köln ermöglichen. Hierbei können gemäß § 49 Abs. 7 durch fachspezifische Bestimmungen 
weitere Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudium im jeweiligen Fach 
festgelegt werden. Insbesondere können fachspezifischen Bestimmungen Festlegungen 
hinsichtlich der für die Zulassung notwendigen Verteilung der einschlägigen Leistungspunkte 
auf bestimmte Studieninhalte treffen und konkretisieren. 

 
 

Fachspezifische Bestimmungen: 
I. Sport Management (M.Sc.) 

II. Sporttourismus und Destinationsmanagement (M.Sc.) 
III. Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement (M.A.) 
IV. Sport‐ und Bewegungsgerontologie (M.Sc.) 
V. Sport, Medien und Kommunikationsforschung (M.A.) 

VI. Human Technology in Sports and Medicine (M.Sc.) 
VII. Leistung, Training und Coaching im Spitzensport (M.Sc.) 

VIII. Psychology in Sport and Exercise (M.Sc.) 
IX. International Sport Development and Politics (M.A.) 

 
 

I. M.Sc. Sport Management 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium, in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein gleichwertiges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 werden zudem 
folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit entweder überwiegend (d.h. mindestens 90 Leistungspunkte) 
sportwissenschaftlicher oder wirtschafts‐/betriebs‐/volkswissenschaftlicher oder 
kommunikationswissenschaftlicher (dann mit Schwerpunkt Marketing) oder 
rechtswissenschaftlicher Hauptausrichtung. 

3:  Nachweis von Studieninhalten in Statistik/Methodenkompetenz in relevantem Umfang 
(in der Regel mindestens 10 Leistungspunkte). 

 
II. M.Sc. Sporttourismus und Destinationsmanagement 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium, in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein gleichwertiges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 werden zudem 
folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit überwiegend (d.h. mindestens 90 Leistungspunkte) entweder 
sportwissenschaftlicher, tourismuswissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher, 
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geographischer, wirtschaftswissenschaftlicher oder lebenswissenschaftlicher Hauptaus‐
richtung. 

3:  Nachweis von Studieninhalten in Statistik/Methodenkompetenz in relevantem Umfang 
(in der Regel mindestens 10 Leistungspunkte). 

 
III. M.A. Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium, in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein gleichwertiges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 werden zudem 
folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit überwiegend (d.h. mindestens 90 Leistungspunkte) 
sportwissenschaftlicher und gesundheitswissenschaftlicher bzw. Gesundheits‐ 
management‐orientierter Hauptausrichtung. 

3: Insgesamt mindestens 90 Leistungspunkte in Sportwissenschaft in Verbindung mit 
Gesundheitswissenschaft/ Gesundheitsmanagement/ Prävention; davon 
‐ mindestens 45 leistungspunkte in Sportwissenschaft und 
‐ mindestens 30 Leistungspunkte in gesundheitswissenschaft oder 

Gesundheitsmanagement oder Prävention oder 
‐ die Kombination von zwei oder drei der geannnten Bereiche 

 
IV. M.Sc. Sport‐ und Bewegungsgerontologie 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium, in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein gleichwertiges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 werden zudem 
folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit entweder überwiegend (d.h. mindestens 90 Leistungspunkte) 
sportwissenschaftlicher, gerontologischer, gesundheitswissenschaftlicher, medizi‐ 
nischer, psychologischer, pädagogischer, soziologischer oder anderer natur‐ oder 
lebenswissenschaftlicher Hauptausrichtung des Studiums. 

3: Es müssen im Rahmen des Bachelorstudiums nachweisbar Wissenschaftsmethodologie 
und Statistik als Inhalte vorhanden sein. 

 
V. M.A. Sport, Medien‐ und Kommunikationsforschung 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein gleichwertiges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 werden zudem 
folgende Anforderungen gestellt: 

2: Mindestens 15 Leistungspunkte aus dem Gebiet der Sportwissenschaften oder aus 
dem Gebiet der Sozialwissenschaften. 
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3: Mindestens 5 Leistungspunkte im Bereich der sozialwissenschaftlichen 

Methodologie (bestehend aus zentralen Inhalten des methodischen und 
sozialwissenschaftlich‐ empirischen Arbeitens). 

 
VI. M.Sc. Human Technology in Sports and Medicine 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein 
gleichwertiges erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 
werden zudem folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit entweder naturwissenschaftlicher, 
ingenieurwissenschaftlicher, mathematischer, sportwissenschaftlicher, gesundheits‐
wissenschaftlicher, medizinischer, medizintechnischer oder lebenswissenschaftlicher 
Hauptausrichtung. 

3:  Inhaltliche Studienschwerpunkte des Bachelor müssen überwiegend (d.h. 
mindestens 90 Leistungspunkte) naturwissenschaftlich ausgerichtet sein. 

 
VII. M.Sc. Leistung, Training und Coaching im Spitzensport 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium, in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein 
gleichwertiges erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 
werden zudem folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit entweder naturwissenschaftlicher, sportwissenschaftlicher, 
medizinischer, mathematischer, gesundheitswissenschaftlicher (bzw. Physio‐
therapie), leistungssportlicher Hauptausrichtung . 

3: Inhaltliche Studienschwerpunkte des Bachelors müssen überwiegend (d.h. mindestens 
90 Leistungspunkte) naturwissenschaftlich oder sportwissenschaftlich ausgerichtet 
sein. 

 
VIII. M.Sc. Psychology in Sport and Exercise 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein 
gleichwertiges erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 
werden zudem folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit sportwissenschaftlicher oder psychologischer Ausrichtung. 

3: Die Studieninhalte des Bachelorstudiums müssen jeden der folgenden drei 
Studienanteile mindestens in Höhe von 10 Leistungspunkten abgedeckt haben: 

a. bio‐, sport‐ oder bewegungswissenschaftliche Grundlagen (z. B. funktionelle 
Anatomie und Physiologie, Bewegungslehre und Biomechanik, Trainings‐ 
wissenschaft, Neurowissenschaft), 

b. psychologische Grundlagen (z. B. Allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie, 
Klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie, Pädagogische Psychologie) und 

c. Statistik / Methodenlehre. 
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IX. M.A. International Sport Development and Politics 

1: Zulassungsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang ist ein  erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelorstudium in dem mindestens 180 Leistungspunkte nach 
European Credit Transfer System (ECTS) erworben wurden bzw. ein gleichwertiges 
erfolgreich abgeschlossenes Studium. An das Studium nach Satz 1 werden zudem 
folgende Anforderungen gestellt: 

2: Bachelorstudium mit überwiegender (d.h. mindestens 90 Leistungspunkte) 
sportwissenschaftlicher oder sozial‐, geistes‐, kultur‐ bzw. wirtschaftswissen‐ 
schaftlicher Ausrichtung. 

3: Die Studienschwerpunkte des Bachelorprogramms müssen in methodischer Hinsicht 
Grundlagen der empirischen Sozialforschung und Hermeneutik (zumindest > 10 CP) 
und in inhaltlicher Hinsicht historische bzw. aktuelle gesellschaftspolitische oder 
sportwissenschaftliche Entwicklungen (zumindest > 25 CP) umfassen. 
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